
Ausgehängt am 13.03.2020 

Aushang bis zum 13.05.2020 

Hauptwahlvorstand 

zur Wahl der Haupt-Jugend- und Auszubildenden-Vertretung 

beim Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft 

Wahlausschreiben für die Wahl der Haupt-Jugend- und 
Auszubildenden-Vertretung 

1. Gemäß § 57 des Thüringer Personalvertretungsgesetzes ist am Thüringer Ministerium für

Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft eine Haupt-Jugend- und Auszubildenden­

Vertretung zu wählen. Sie besteht aus 5 Mitgliedern.

2. Die Wahl findet statt am 13.05.2020 in der Zeit von .......... bis .......... Uhr. Die Wahllokale 

befinden sich im ..................... ............................................................................................................ . 

3. Die wahlberechtigten jugendlichen Beschäftigten und Auszubildenden sowie die in der

Dienststelle vertretenen Gewerkschaften werden aufgefordert, innerhalb von 18

Kalendertagen nach Erlass des Wahlausschreibens Wahlvorschläge unter Beifügung der

schriftlichen Zustimmung der vorgeschlagenen Bewerber/innen bei dem Wahlvorstand

einzureichen. Die Einreichungsfrist endet am 31.03.2020. Nur fristgerecht eingereichte

Wahlvorschläge können berücksichtigt werden.

4. Die Wahlvorschläge der jugendlichen Beschäftigten und Auszubildenden müssen von

mindestens 6 Wahlberechtigten unterzeichnet sein. Die Wahlvorschläge sollen sollen mit

einem Kennwort versehen sein. Ein/e Wahlberechtigte/r soll als Listenvertreter/in

bezeichnet sein. Wird kein/e Listenvertreter/in benannt, so gilt derjenige Unterzeichner als

Listenvertreter, der an erster Stelle steht.

5. Jeder Wahlvorschlag, der von einer in der Dienststelle vertretenden Gewerkschaft

eingereicht wird, muss von zwei Beauftragten, die Beschäftigte der Dienststelle und Mitglied

der einreichenden Gewerkschaft sind, unterzeichnet sein. Jede Gewerkschaft kann nur einen

Wahlvorschlag einreichen.

6. Jeder Wahlvorschlag soll die Geschlechter entsprechend ihrem zahlenmäßigen Verhältnis in

der Dienststelle sowie die verschiedenen Beschäftigungsarten berücksichtigten.

7. Jeder Wahlvorschlag soll mindestens doppelt so viele Bewerber/innen aufweisen, wie

Haupt-Jugend- und Auszubildenden-Vertreter zu wählen sind.

8. Jede/r Bewerber/in kann für die Wahl der Haupt-Jugend- und Auszubildenden-Vertretung

nur auf einem Wahlvorschlag vorgeschlagen werden (§ 9 Abs. 1 ThürPersVWO).

9. Jeder wahlberechtigte Beschäftigte kann seine Unterschrift zur Wahl der Haupt-Jugend- und

Auszubildenden-Vertretung rechtswirksam nur für einen Wahlvorschlag abgeben (§ 9 Abs. 3

ThürPersVWO).

09:00 15:00

Büro des örtlichen Wahlvorstandes, Amalienstr. 13, Weimar, Raum 306



08:00 Uhr 11:30 Uhr
Büro des örtlichen Wahlvorstandes, Amalienstr. 13, Weimar, Raum 306



14.03.2020
bis einschließlich 31.03.2020 

Büro des örtlichen Wahlvorstandes, Amalienstr. 13, Weimar, Raum 306

13.05.2020 15:05
dem Büro des örtlichen Wahlvorstandes, Amalienstr. 13, Weimar, Raum 306




